
GELEIT

UBıNO
Pastoren und interessierte »Lalen« dus der Selbständigen Evangelısch-Lu-

therischen Kırche en CS schon se1t längerer eıt als Deflizıt empfunden, daß
6S 1mM Bereıch deutschsprachiger bekenntnistreuer lutherischer Kırchen 1Ur eın
eINZISES theologisches rgan o1bt, B  HE 1HEOLOGIE UND KIR-
CHE, das VON der der Lutherischen Theologischen Hochschule In
Oberursel herausgegeben wırd und sıch als Nachfolgerin des einstigenE-
SCHEN RUNDBLICKS (1953-1975) versteht. SO In einem chrıft- und
bekenntnisgebundenen kırchlichen Umifeld eine echte Alternatıve, die auch ein

anderes Spektrum als eın Fakultätsorgan abdecken kann, ohl auch
andere Schwerpunkte setzen WI1Ird und ZU Teıl eınen anderen Leserkreis
ansprechen soll

uch WITr wollen mıt UuUllsercen LUTHERISCHENEN 1radıti0-
8101 anknüpfen: Wır sehen uUunNns den »LU THERISCHEN BLATTERN« VCI-
pflichtet, die VON S-1 In 35 Jahrgängen In Verbindung mıt Freunden VO  —;
Pfarrer HopT, herausgegeben wurden und mıt dem l1od iıhres Heraus-
gebers iıhr Erscheinen einstellten. Wır hätten SCIN auch diesen Zeıtschriftentite]
wlieder ufleben lassen, en unlls aber AdUus mancherle1 Gründen sSschlhebliıc
dazu entschlossen, darauf verzıchten.

Wır wollen auch en le1iben etiwa für Übersetzungen VON theologischen
Arbeıten aus gleichgesinnten Partnerkirchen In der Welt, WEeNN S1Ee denn auch
für Uull$s VO Nutzen seln können. Damıt wollen WITr auch en wenıg den Dienst
der einst VON der LUTHERISCHEN S LTUNDE herausgegebenen Zeıitschrı
EVANGELIUM-GOSPEL-EUAGGELION weıterführen, die nach der Pens10-
nıerung iıhres Herausgebers Drs Hans-Lutz Poetsch, iıhr Erscheinen eIn-
tellen mußte

Als vorläufiger und damıt auch befristeter Herausgeber möchte ich mich
bemühen, ZWAarTr auch vielleicht kontroverse Artıkel hler ZUrT Dıskussion zuzulas-
SC  S Ich möchte aber SErn aliur SOTSCN, daß el dıe ichtung nıcht AdUus den
ugen verloren wiırd, dıe für auf das lutherische Bekenntnis und dıe nie  Ar
keıt der eılıgen chrift verpflichtete Pastoren 1m theologischen enken und
Arbeıten weıt vorgegeben 1st. Wır verstehen uns uneingeschränkt als eın
theologischesaas für dıe Kırche da se1In wıll und nıcht neben iıhr und schon
Sal nıcht s1ıe.und das gerade dann nıcht, WEeNN WITr kritisch aufbedenkliche
Entwicklungen aufmerksam machen en

uch WEeNN ich als verantwortlicher Herausgeber zeichne, wollte ich nıcht
ohne eın qualifiziertes Redaktionsteam se1in und nıcht ohne ständıge Mıtarbeiter
und gee1i1gnete Übersetzer. DiIie Redaktion entscheıidet mıt über dıe Veröffentli-
chung der eingehenden Beıträge. S1e hat sıch in einer ersten Kedaktionssitzungweıtgehend verständıgt. Das eam der übrıgen Miıtarbeiter 1st noch 1m ufbau
begriffen Es wırd späater 1Im Impressum uiInahme fiınden Die »Anmerkungen
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für uUuNnseTE Autoren« auf der nächsten Seıte zeıgen auch den Lesern, welche
orgaben WIT uUNseTEN Autoren geben ber Bestellung und eZ  ung WO
INan bıtte unbedingt die Anweisungen beachten, dıe den Überweisungsträgern
vorgeheftet S1nd. Dieses eft 11l 1U ZUT Eınführung dıenen. Wer weıter
eheie werden möchte, möÖöge bıtte d1esen Anweısungen folgen.

Wır erholien Uulls elıne vertrauensvolle /Z/Zusammenarbeıt mıt Lesern und
Autoren und eıne Verbreitung auch über Kırchen- und Ländergrenzen hınwegs.
Bıtte helfen Sıe unNns auch Urc Ihre Fürbitte. Der Dreieinige Gott möÖöge ulls
selinen egen geben, agnıs gelıngen lassen und seine Kırche In der Welt
Zurusten für se1ın ew1ges e1c

Ihr Herausgeber

Das Bekenntnis annn seine Funktion DNUur ausuüben, Wn iIm ugen-
IC der Verpflichtung, WIe auch Im Augenblick seines sonstigen Eın-
satzes undıskutabel ist. er ünftige Pfarrer soll in erster Linie
1 heologie studıeren, diıereseiner Kırche gründlich ZU studieren.
Er soll die kritische Frage, ob S1Ee haltbar, ob s1e schriftgemäß ist, erns
und gründlich WIe mögliıch tellen und erwägen. ber 1Im Moment
der Verpflichtung darauf mu cdiese rage mıiıt » Ja« beantworten
können. Ebenso sollen die Organe der Kirche, die ıhm die Lehrver-
pflichtung abnehmen, Jeselbe rage beständig qufwerfen un!
unermüdlich prüfen. ber auch für S1IE oilt, daß SIEe die Verplfllichtung
DNUur entgegennehmen können, Wenn auch S1IE 1eselbe rage bejahen
können.
asselbe gıilt aber auch bel jedem anderen Einsatz des Bekenntnisses,
z.B In aktuellen Kirchenkämpfen. Die Wirrnisse in den Jüngsten
Kämpfen hatten ZUMmMm erhne  iıchen Teil ihren rund darın, daß alle sich
auf »das Bekenntnis« berlefen, aber jeder etwas anderes darunter
versteht. iIch annn mIır nicht helfen leg in all diesen Z weıdeutigkeli-
ten eine Auswirkung der Union, die ZU  - mindesten den zweıideutigen
Sprachgebrauch geschaffen hatfür unsere Autoren« auf der nächsten Seite zeigen auch den Lesern, welche  Vorgaben wir unseren Autoren geben. Über Bestellung und Bezahlung wolle  man bitte unbedingt die Anweisungen beachten, die den Überweisungsträgern  vorgeheftet sind. Dieses erste Heft will nur zur Einführung dienen. Wer weiter  beliefert werden möchte, möge bitte diesen Anweisungen folgen.  Wir erhoffen uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Lesern und  Autoren und eine Verbreitung auch über Kirchen- und Ländergrenzen hinweg.  Bitte helfen Sie uns auch durch Ihre Fürbitte. Der Dreieinige Gott möge uns  seinen Segen geben, unser Wagnis gelingen lassen und seine Kirche in der Welt  zurüsten für sein ewiges Reich.  Ihr Herausgeber  Das Bekenntnis kann seine Funktion nur ausüben, wenn es im Augen-  blick der Verpflichtung, wie auch im Augenblick seines sonstigen Ein-  satzes undiskutabel ist. Jeder künftige Pfarrer soll in erster Linie  Theologie studieren, um die Lehre seiner Kirche gründlich zu studieren.  Er soll die kritische Frage, ob sie haltbar, ob sie schriftgemäß ist, so ernst  und so gründlich wie möglich stellen und erwägen. Aber im Moment  der Verpflichtung darauf muß er diese Frage mit »Ja« beantworten  können. — Ebenso sollen die Organe der Kirche, die ihm die Lehrver-  pflichtung abnehmen, dieselbe Frage beständig neu aufwerfen und  unermüdlich prüfen. Aber auch für sie gilt, daß sie die Verpflichtung  nur entgegennehmen können, wenn auch sie dieselbe Frage bejahen  können.  Dasselbe gilt aber auch bei jedem anderen Einsatz des Bekenntnisses,  z.B. in aktuellen Kirchenkämpfen. Die Wirrnisse in den jüngsten  Kämpfen hatten zum erheblichen Teil ihren Grund darin, daß alle sich  auf »das Bekenntnis« beriefen, aber jeder etwas anderes darunter  versteht. Ich kann mir nicht helfen: es liegt in all diesen Zweideutigkei-  ten eine Auswirkung der Union, die zum mindesten den zweideutigen  Sprachgebrauch geschaffen hat ... Wer in dem bestehenden Kirchentum  Hausrecht hat oder nicht, das kann immer nur entschieden werden nach  dem bereits in Kraft befindlichen geltenden Bekenntnis. Nur wenn man  es selbst als bindende Autorität anerkennt, kann man die andern des  Bruches zeihen.  Werner Elert in »Lutherische Grundsätze für die Kirchenverfassung« in »Ein Lehrer der  Kirche« hrsg. von M. Keller-Hüschemenger LVH 1967, S. 125fWer ıIn dem bestehenden Kirchentum
Hausrecht hat oder NnIC das annn immer NUur entschieden werden ach
dem bereits in Tra) befindlichen geltenden Bekenntnis. Nur Wnnn an

selbst als ındende Autorität anerkennt, annn D die andern des
Bruches zeıhen.
Werner er In »1.utherische Grundsätze für die Kirchenverfassung« In »Eın ehrer der
Kırche« hrsg VON Keller-Hüschemenger ILVH 196/, 251


